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Ärgerniserregung durch Gerichtsberichterstattung 
§ 184h

Mit Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu sechs Monaten 
wird bestraft, wer aus Gerichtsverhandlungen, für welche 
wegen Gefährdung der Sittlichkeit die Öffentlichkeit aus
geschlossen war, oder aus den diesen Verhandlungen zu
grunde liegenden amtlichen Schriftstücken öffentlich 
Mitteilungen macht, welche geeignet sind, Ärgernis zu 
erregen.

Vierzehnter Abschnitt

Beleidigung

Beleidigung
§ 185

Die Beleidigung wird mit Geldstrafe oder mit Haft oder 
mit Gefängnis bis zu einem Jahre und, wenn die Beleidi
gung mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Geld
strafe oder mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft.

Üble Nachrede
§ 186

Wer in Beziehung auf einen anderen eine Tatsache be
hauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich zu 
machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdi
gen geeignet ist, wird, wenn nicht diese Tatsache erweis
lich wahr ist, wegen Beleidigung mit Geldstrafe oder mit 
Haft oder mit Gefängnis bis zu einem Jahre und, wenn die 
Beleidigung öffentlich oder durch Verbreitung ѵоц Schrif
ten, Abbildungen oder Darstellungen begangen ist, mit 
Geldstrafe oder mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bestraft.
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